
Strohverbrennen ist I
ökologisch bedenkl ichi
Naturschutzbehörde weist auf die Vorschriften hin

Vogelsb€rgkreis (IxD. Das Strohverbrctrren ist eine, noch lmmer oft be-
obachtete, aber, wie alie ült€re Nsturschu@behörde iles Vogclsbergkrel
ses mittrilt, ökotogisch bederkliche MetJrode, sich der nicht mehr benä
tigt€n F�flarzenreste zu endedig€n-

Bei dem Abbrennvorgang entste-
hen KoNenmonoxid, Kohlendio-
xid, Sch\refel- und andefe Rauch-
schadstoffbelastüngen. lm Boden
lebende wichtige Organismen, die
für einen fruchtbaren, belebten
und humosen Ackerboden sorgen,
werden vemichtet, aber auch
Amphibien, Vögel und Säugetiere
dadurch in Mitleidenschaft gezo-
gen. Auch wird bei dem Verbren-
nen des Strohes oft keine Rück-
sicht auf Bäume, Sträucher urtd
Hecken, die wertvoUen Lebens-
raum flir viele Lebewesen darltel-
len, genommen.
Außerdem besteht aufglund der
trockenen Witterung die Gefahr,
daß sich f'euer unkontrolliert aus-
breitet. Nach der Verordnung über
die Beseitiguirg von pflanzlichen
AbfCllen außerhalb von Abfallbe-
seitigungsanlagen ist das Abfl4m-

men der Felder grundsätzlich nicht
verbot€n. Jedoch muß das Ver-
brennen von größeren Mengen
Stroh und anderen pflanzlichen
Abfällen mindestens zwei Werkta-
ge vorher der Ortspolizeibehörde
gemeldet werden. Abbrennen darf
man nur werktags zwischen acht
und 16 Uhr sowie samstags zwi-
schen acht und zwölfuhr.
Anstatt mit Abbrennen kaDr mit
UnterpflüEen eine sinnvolle Stroh-
verwertung erreicht urrd durch den
Abbau des Dllandichen Materials
mit Eilfe vo; MikroorganiÄmen die
Bodenqualität verbessert werden.
Wer trotzalem Stroh oder andere
Planzenreste verbrennen will. dem
empfiehlt die trntere Naturschutz-
behörde dringend, sich an die gq-
nannten Vgrschrillen zu halted.
Denn bei Zuwiderhandlung drohen
Bu8gelder in empfindlicher Höhe.


